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für den

Kreis Westerburg. Telegramm-Adresse:
KreiSblatt Westerburg.

eint wöchentlich znreimal, Dient
' .uartal 2,— Mark.
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f )g< gteH SIttt wird von 80 Bürgermeistereien in eigene« Kasten autgehängt , wodurch Inserate dir weiteste Verbreitung finden.
Redaktion , Druck und Verlag von p . kt»e»bei-g«r in «lesterburg . — — — —

«o . 123. Freitag , den 2. November 1917.
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33 Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Verordnung.

bete. Ausdrusch de* Protgeteeide* au« dem
Erntesatzr IS IV.

A«f Eirund der 88 1. 5 und VS der Knride«rat»-
»r»edn«»s vom » 1. Juni IS lV G .-G.-Kl. Ke. 117 von
l91V Kette 503 ff.) und der hier»« erlalsenen A«»fSH-
Ans»anweis«ng vom V. Juli ISlV wird füe de« Krei,
>eftevd«e< folgende» angeordnet:
K 1. Dev Ausdrusch de» Keotgeteetde, muß dl» »um
). Uovemder 191V beendet fei» Au««ahmeu werde«
»r tu de« dringendste« Fullen bewilligt.

st-

Abteil,
Städte.
r und

tn im

m 16.

>en 16.

toveni«I

ff f g 2. Brotgetreide , welche« dt« zum 30 . Uevember
V1V abgesehen vo« genehmigten Ausnahme«, «tcht
»«gedroschen ist. mied auf Koste« de» Besitzer« fetten«
*  Eiemeinde durch eine « Dritte « « « » gedroschen.

^ 8 S. Auwtdrrhandlunge« ge»e« vorstehende A«»rd-
»ug werde« gemiitz A 79 obengenanttter K««de»rat»-
kkordnung mit Gefangnl» dt» ?« eine« Jahr nnd mit

finana. Geldstrafe dt« ?« fü«fügtau send Mark oder mlt einer
ieser Ktrofe« bestraft.
8 1. Diese Anordnung tritt sofort in Kraft.

Mesterdnrg, den 12. September 1917.
Der Ka«drat. A b i ch t.

An die Kerre« Kürgermeifter de» Kreise».
Borstehende Verordnung ist wiederholt ortsüblich bekannt

l machen.
Westerburg, den 12. Sept. 1917. Der Landrat.

A« die Kerre« Bürgermeister de» Kreise»
kiiiaienL Nach 8 6 Abs . II der Verordnung über den Verkehr mit

L^ tgetreide (R. G. Bl . Nr. 130/1917, sind die Saatkartenabschnitte
und C mir einzureichen, während AbschnittA vom Veräußerer

vel r-kzubewahren ist. Ich ersuche alle zum Handel mit Saotgetreide
gelassenen Landwirte und Händler darauf hinzuweisen, mir

nl J "̂gehend die AbschnitteB und C einzusenden.
I M Westerburg, den 29. Oktober 1917.

Der Uorstheude de» Kret«a«schuffe».
^ BundeSrat hat laut Bekanntmachung vom 12. Juli
idche« ^17 Reichs-Gesetzbl. S . 62b) die Einziehung und die Außer-
llnt ritt lrssetzung der Zweimarkstücke mit Ausnahme der in Form von

^kmünzen geprägten Stücke zum 1. Januar 1918 mit einer
]t zur Einlösung bei den Reichs- und Landeskassen bis zum
Juli 1918 beschlossen.

loniÄ
ft einen

en
chf.

je«

Verordnung
Über Kleie aus Getreide. Vom 18. Oktober 1917.

Der Bundesrat hat auf Grund deS § 3 deS Gesetzes über
1 Ermächtigung des BundesratS zu wirtschaftlichen Maßnahmen
fo- vom 4. August 1114 (ReichS-Äesetzbl. S . 327) folgende
Ordnung erlassen:
't'l . Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen über
Ablieferung und die Uebernahme der Kleie, die gemäß § 56

2 und 3 der Reichtzgetreideordnung für die Ernte 1917 vom
-̂.Juni 1917 (ReichS-Gefetzbl. S . 507) voir der ReichSgctreide-
«k, den Heeresverwaltungen und der Marineverwaltung der

. ^ Reichskanzler bestimmten Stelle zur Verfügung zu stellen ist.
[1*fct die Preise fest, zu denen diese Stelle die Kleie überneh-

M und an die für die Verteilung der Kleie zuständigen Stellen
itaba«̂ ^Rettungsstellen) abgeben darf.

§ 2. Kommnnalverbände dürfen die ihnen nach § 55 Abs. 1
der Reichsgetreideordnung zustehende Kleie nur an Verbraucher
innerhalb ihres Bezirkes abgeben. Die Verbraucher dürfen die
Kleie nur zur Verfütterung in der eigenen Wirtschaft verwenden.

Die Landesfuttermittelstellenoder, wo solche nicht bestehen,
die Landeszentralbehörden setzen die Preise fest/ zu denen die
Kommunalverbände die Kleie abgeben dürfen.

Die Komnmnalverbände kömien sich bei der Abgabe der
Kleie der Vermittlung von Händlern bedienen und die Ein¬
haltung bestimmter Preise, die sich innerhalb der nach Abs. 2
festgesetzten Preise zu halten haben, und sonstiger Bedingungen
vorschreiben.

§ 3. Selbstversorger dürfen die ihnen nach § 55 Abs. 1 der
Rcichsgetreideordnung zustehende Kleie nur zur Verfütterung in
der eigenen Wirtschaft verwenden.

Wollen sie die Kleie veräußern, so haben sie sie der vom
Reichskanzler bestimmten Stelle zur Verfügung zu stellen.

Der Reichskanzler setzt den Uebernahmepreisfest und erläßt
die näheren Bestimmungen über die Ablieferung uub die Utfaee-
'nahrne.

§ 4. Wer Kleie, die nicht auf Grund des 8 55 Abs. 1 der
Reichsgetreideordnung von dem Kommunalverband oder dem
Selbstversorger zurückoerlangt ist, oder Meie, die nicht gemäß den
Vorschriften dieser Verordnung in Verkehr gebracht ist, veräußern
will, hat sie der vom Reichskanzler bestimmten Stelle zur Ver¬
fügung zu stellen. Der Reichskanzler setzt den Uebernahmepreis
fest und erläßt die näheren Bestimmungen über die Ablieferung
und die Uebertrahme.

Für die aus dem Ausland und aus dem besetzten Gebiet
eingeführte Kleie gilt § 78 der Reichsgetreideordnung.

§ 5. Ueber Streitigkeiten, die sich aus der Uebernahme der
Kleie gemäß §§ 1, 3, § 4 Abs. 1 durch die vom Reichskanzler
bestimmte Stelle ergeben, entscheidet unter Ausschluß des Rechts¬
wegs ein Schiedsgericht. Das Schiedsgericht ist an die vom
Reichskanzler festgesetzten Preisgrenzen gebunden. Der Verpflich¬
tete hat ohne Rücksicht auf die endgültige Festsetzung des Ueber-
nahmepreises zu liefern, die vom Reichskanzler bestimmte Stelle
vorläufig den von ihr für angemessen erachteten Preis zu zahlen.

Das Schiedsgericht wird vvn der Landeszentrakbehörde be¬
stellt. Zuständig ist da8 Schiedsgericht des Bezirkes, auS dem
die Lieferung erfolgen soll.

8 6. Erfolgt in den Fällen der §§ 3, 4 Abs. 1 die Ueber-
lassung der Kleie nicht freiwillig, so kann das Eigentum auf An¬
trag der vom Reichskanzler bestimmten Stelle durch Anordnung
der zuständigen Behörde auf diese Stelle oder die von ihr in dem
Antrag bezeichnete Person übertragen werden. Die Anordnung
ist an den Besitzer zu richten. Das Eigentum geht über, sobald
die Anordnung dem Besitzer zugeht. Zuständig ist die Behörde
des Bezirkes, aus dem die Lieferung erfolgen soll.

8 Die vom Reichskanzler bestimmte Stelle hat die von ihr
übernommene Kleie nach den Weisungen der Reichsfuttermittel¬
stelle abzugeben.

8 8. Für die Abgabe der Kleie aus Brotgetreide an die Kom¬
munalverbände gelten folgende Grundsätze:

a) Jeder Kommunaloerbanderhalt soviel Kleie, als dem in
seinem Bezirke beschlagnahmten Brotgetreide bis zur Höhe
seines Bedarfsanteils entspricht.

b) Von der verbleibenden Kleie wird die eine Hälfte nach
dem Verhältnis der abzuliefernden Brotgetreidemengen,
soweit sie den Bedarssanteil übersteigen, die andere Hälfte
nach dem Verhältnis des Viehstandes auf die Kommn-
verbände verteilt.

c) Von der Kleie, die hiernach auf den einzelnen Kommu¬
nalverband entfällt, wird die Kleie abgezogen, die dem
Kommunaloerband und den in seinem Bezirke wohnenden
Selbstversorgern nach 8 55 Abs. 1 der Reichsgetreide-



ordnung aus dem von ihnen zum AuSmahlen zugewie¬
senen Brotgetreide zusteht ; der Berechnung dieser Kleie¬
menge ist der nach 8 17 Abs . 1 g der ReichSgetreide-
ordnung für das Ausmahlen vorgeschriebene Mindestsatz
zugrunde zu legen.

Die näheren Anordnungen trifft die Reichsfuttermittelstelle;
sie kann für besondere Zwecke eine von ihr bestimmte Menge
Kleie bei der Verteilung nach Abs . 1 b zurückbehalten.

Die Landesfuttermittelstellen , oder , wo solche nicht bestehen,
die Landeszentralbehörden , können die Verteilung abweichend von
den Grundsätzen des Abs . 1 vornehmen.

§ 9 . Die Verteilungsstellen (§ 1 Satz 2) dürfen die Kleie nur
an Verbraucher innerhalb ihres Bezirkes abgeben . Die Verbrau¬
cher dürfen die Kleie nur zur Verfütterung in der eigenen Wirt¬
schaft verwenden.

Die Landeszentralbehörden setzen die Zuschläge fest, die von
den Verteilungsstellen und , wenn sie sich bei der Abgabe der
Vermittlung der Kommunalverbände bedienen , von diesen berech¬
net werden dürfen . ^ ,

Die Verteilungsstellen können sich bei der Abgabe der K êw
auch der Vermittlung von Händlern bedienen und dienen die
Einhaltung bestimmter Preise , die , die vom Reichskanzler festge¬
setzten Preise einschließlich der Zuschläge (Abs . 2) nicht über¬
schreiten dürfen , und sonstiger Bedingungen vorschreiben.

8 10 . Kleie darf , außer zur Verfütterung in der eigenen
Wirtschaft , nur mit Genehmigung der Reichsfuttermittelstelle oder
durch die Landessuttermittelstellen mit anderen Stoffen vermischt
werden . '

§ 11 . Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen
zur Ausführung dieser Verordnung , soweit sie nicht vom Reichs¬
kanzler zu erlassen sind . . „ . . .

Sie können vorschrerben , daß Kommunalverbande du ihnen
nach §8 55 Abs . 1 der Reichsgetreideordnung zusteheiide Kleie
abweichend von der Vorschrift im § 2 abzugeben haben.

§ 12 . Mit Gefängnis bis zu eineni Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird be¬
straft:

1. wer den Vorschriften im § 2 Abs . 1 Satz 2 , § 9 Abs . 1
Satz 2 zuwiderhandelt,

2. wer den ihm nach 8 3 Abs . 2, 3, 8 4 Abs . 1 auserlegten
Verpflichtungen nicht nachkommt,

3 . wer Kleie ohne die nach § 10 erforderliche Genehmigung
mit anderen Stoffen vermischt,

4 . wer den aus Grund des § 11 Abs . 1 erlassenen Aus-
sührungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt
werden , auf die sich die strafbare Handlung bezieht , ohne Unter
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 13 . Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschrif
ten dieser Verordnung zulassen.

§ 14 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Bekanntmachung
über das Vermischen von Kleie mit anderen Gegenständen vom
19 . Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 534 ) außer Kraft.

Mit der Festsetzung der Preise nach 8 1 Satz 2 tritt die
Bekanntmachung über Höchstpreise für Kleie vom 5 . Januar 1915
(Reichs -Gesetzbl . S . 12) außer Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft
tretens dieser Verordnung.

Krrli « , den 18 . Oktober 1917.
De» Stellvertreter de-  Reichskan zlers . Dr. Helfferi ch.

Bekanntmachung.
ketreflrud Meldepflicht für gewerbliche Uerbrancher

uo « Kohlr , Koks und Krikett « üker 10 Tonne«
monatlich imUovember 1917.

Auf Grund der 88 1- 2, 6 der Verordnung des Bundesrats
über Regelung des Verkehrs mit Kohle vom 24 . Februar 1917
(R .-G .-Bl . S . 167 ) und der §8 1 und 7 der Bekanntmachung
des Reichskanzlers über die Bestellung eines Reichskommissars
für die Kohlenverteilung vom 28 . Februar |1917 (R .-G .-Bl . S.
193 ) und unter Abänderung der Bekanntmachung best . Melde¬
pflicht über gewerbliche Verbraucher von Kohle , Koks und Bri¬
ketts vom 17. Juni 1917 „(Reichsanzeiger " Nr . 145 ) wird be
stimmt:

8 1. Zeitpunkt den Meldung.
Meldungen über Kohlenverbrauch und -bedarf sind in der

Zeit vom 1. bis 5 erneut zu erstatten.
8 2. Meldepflichlige Uerfoueu.

1 . Zur Meldung verpflichte ! sind alle gewerblichen Verbraucher
(natürliche und juristische Personen ), welche im Jahresdurchschnitt
oder bei nicht dauernd arbeitenden Betrieben im Durchschnitt der
Betriebsmonate mindestens 10t (1trnl000 leg 20 Ztr .) monat¬
lich verbrauchen , gleichgültig , ob sie die Brennstoffe per Bahn,
Schiff oder Landabsatz beziehen . Auch idas Reich , einschließlich
der Heeres - oder ' Marineverwaltung , die Bundesstaaten , Kom¬
munen , öffentlich - rechtlichen Körperschaften und Verbände sind
für ihre Betriebe (z. B . Gervehrfabriken , Werften , Wasserwerke,
Straßenbahnen ) meldepflichtig.

2 . Der Meldepflicht unterliegen nicht , und zwar ohne Rück¬
sicht auf die Höhe des Verbrauchs:
a) die Staatseisenbahnen;

b) die Kaiserliche Marine für ihre Bunkerkohlen ; hr den 2
c) die Heeresbetriebe , soweit der Bedarf durch Intendanturen be- I Daj

schafft wird ; Scho
d ) die Gaswerke ; er o elt
e) Schiffsbesitzer für ihren Bedarf an Bunkerkohle sowie für d« ines vor

zur Heizung der Schiffsräume bestimmte Kohle ; llsweise
y Zechenbesitzer , soweit sie selbst erzeugte Kohlen , Koks , Brikett! Zm

zur Aufrechterhaltung ihres Grubenbetriebes (Zechenselbstve » »hre, bc
brauch ) oder zum Betriebe eigener Kokereien (mit oder oh«, >eldstraf

IS

in

Nebenpcnduktenanlagen ) , Teerdestillationen , Generatorgas - uni
sonstige Gasanstalten oder Brikettfabriken verwenden ( verkoken,
brikettieren ), wenn diese Werke in unmittelbarein Anschluß a«
die demselben Zechenbesitzer gehörige Zechenanlage erricht«

g ) die landwirtschaftlichen Nebenbetriebe , d. h. solche Betrieb,
die in landwirtschaftlichem Zusammenhang mit einem lani
wirtschaftlichen 'Betriebe von dessen Inhaber geführt werde »,
soweit sie nicht Gegenstand eines selbständigen gewerblich,,
Unternehmens sind;

h ) Schlachthöfe,Gastwirtschaften , Gasthöfe , Badeanstalten , Ware »-
Häuser , Ladengeschäfte , Krankenhäuser . Strafanstalten und äh»
liche Betriebe , ferner Bäckereien , Schlächtereien , soweit sie de«,
Bedarf der in der Gemeinde wohnenden oder sich v̂orüber -haote n
gehend aufhaltenden Bevölkerung dienen .^ Zw

3 Ob hiernach ein Verbraucher .meldepflichtig ist , entscheid pern er
im Zweifelfalle die für den Sitz des Betriebes zuständige Kriegs r blieb
amtstelle . melfeue

8 3 . Inhalt de » Meldung . H <
Die Angaben haben in Tonnen — 1000 , kg zu erfolge. Bei

und sind unter genauer Adressenangabe des Lieferers oder de, ranzose,
Lieferer nach Art ^Steinkohle , Steinkohlenbriketts , Braunkohlen . N
Braunkohlenbriketts , Zechenkoks und Gaskoks ), Herkunft nach Ge ,mpf be
bieten der Amtlichen Verteilungsstellen , siehe § 6 (z. B . Stem Am
kohlen aus Oberschlesien , Braunkohle aus dem Gebiet rechts d,i Merie
Elbe usw .) und Sorten (Fette - , Mager -, Förder - , Stück -, Nuß- Au
Staubkohle usw .) zu trennen Die Meldungen haben folgert »ch wir
Angaben zu enthalten . ordwest
a ) Bestand am Anfang des Vormonats , wberten
b ) Zufuhr im Vormonat , »lte An
c ) Bestand zu Beginn des laufenden Monats , 00 Gef,
d ) Verbrauch im Vormonat , iutige 3
e ) Bedarf für den lausenden Monat , Bei
i) voraussichlicher Bedarf für den folgenden Monat . mdungt

§ 4 . Nachprüfung der Angaben . Au
Der Meldepflichtige hat fortlaufend über seinen Berbrau,

an Brennstoffen nach Art , Herkunftsgebiet und Sorte in solch- »d an i
Weise Buch zu führen , daß eine Nachprüfung der Bestände nch
lich ist . me grö

§5 . Meldestelle « .
I . Die Meldungen sind zu erstatten : Ud

1. an den Reichskommissar für die Kohlenverteilung in Bekommen,
lin ; ' >it am

2 . an die für den Ort der gewerblichen Niederlassung de, Men.
Meldepflichtigen zuständige Kriegsamtstelle : l Un

3 . an diejenige Amtliche Verteilungsstelle , welche unter BerMvisione
ichtigung der Herkunft der meldepflichtigen Brennstoffe zu- An

ständig ist ( siehe 8 6 .) Bezieht der Meldepflichtige Bren »' -schwoll
toffe aus den Gebieten mehrerer Amtlicher Verteilungi » indliche

stellen , sv sind an alle diese amtlichen Verteilungsstelle » Di,
gleichlautende Meldekarten einzusenden ; wnt ve

4 . an den Lieferer des Meldepflichtigen . Bestellt der Melde- ^ gege,
pflichtige bei mehreren Lieferern , so ist an jeden Liefe«:
eine besondere Meldekarte zu richten . Bezieh ! er von einem
Lieferer Brennstoffe aus mehreremHerkunftsgebieten , so h»l
er diesem Lieferer soviel gleichlautende Karten einzureiche»
wie tzerkunftsgebiete in Frage kommen . Für die von eine»
im Auslande wohnenden Lieferer unmittelbar bezogene» ^
böhmischen Kohlen sind die Meldekarten nicht an den au»- r
ländischen Lieferer , sondern (soweit es sich um nicht n»
Königreich Bayern gelegene Betriebe handelt ) an den SM * '
lenausoleick Dresden ( siehe 8 6, Ziffer 7 ) zu senden , M « uoerlenausgleich Dresden ( siehe 8 6, Ziffer 7 ) zu senden , r jjm Qemf
zwar mit der Ansschrift : „Auslandskohle ^ . ^ Fur . BeW ^ gemc

W1

die im Königreich Bayern liegen , sind diese Meldekarten °
die für ihren Bezirk zuständige Kriegsamtstelle bzw . KE jJP
amtnebenstelle zu senden und zwar mit derselben AufschrM .
ll Sämtliche Meldekarten sind gleichlautend auszufüM «II. Lrammcye wreroerarcea gnv giemjuuueuu f
III. Für Gaskoks , für böhmische nach Bayern emgesühv » 1P- <• -»- *— ~ m den ReviersKohle sowie für die im rechtsrheinischen Bayern , in U » „

Jddenbüren , Barsinghausen , Obernkirchen und in den sonstigen
der Nähe des Deisters gelegenen Zechen geförderte Kohle faö , ft f
die unter Abs . 1, Ziffer 3 genannten , an die Amtlichen Berte« ( f
ungSstellen zu richtenden Meldekarten fort . ^

_ _ tloceni

Ne
'*Engl

Verordnung.̂
. < Nü-HU I

Betrifft : Treiben und Fuhre « von Utetz zur UachzeN - heiuve
Auf Grund des § 9 b deS Gesetzes über den BelagerunS ^ x„ n

zustand vom 4 . Jnni 1851 in der Fassung des Reichsgesetzes v „Mr'oen
11 . Dezember 1915 bestimme ich für den mir unterstellten Kocp̂ ben.
bezirk und — . im Einvernehmen mit dem Gouverneur — 1 Di
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den Befehlsbereich der Festung Mainz:
Das Treiben einzelner Stücke Rindvieh , Schweine , Ziegen

Schafe , sowie die Beförderung solcher Tiere auf Wagen in
Zeit von 9 Uhr abends bis 6 morgens ohne Mitführung
i von der Ortspolizei- oder Gemeindebehörde ausgestellten

iisweises ist verboten.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem

__ ,hre, beim Borliegen mildernder Umstände mit Haft oder mit
Z elbfirafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Frankfurt a. M., den 13. Oktober 1917,
Ktell«. Generalkommando de» 18. Armeekorp».

Derstellv . Kommandierende General:
Riedel,  Generalleutnant.

Der Welt -Krieg.
GrotzesDauptqnartier. 30. Okt. 1917. (Amtl.)

Ware », Westlicher Kriegsschauplatz.
nd ähn> Heeresgruppe Kro n Prinz Rupprecht.
sie ben In Flandern war die Artillerietätigkeit im Abschnitt Bix-

orübeo hoote mit kurzen Unterbrechungen lebhaft.
Zwischen dem Houthoulster - Wald und dem Kanal Comines

tscheidijinern erreichte der Feuerkampf gestern zeitweilig große Stärke.
Kriegs t blieb auch nachts heftig und hat sich heute ' morgenzum Tro-

tmelfeuer gesteigert,
Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.

:rfolgei Beiderseits von Braye am Chemin des Dames faßten die
der da Franzosen gegen Abend ihr Feuer zu größerer Wirkung znsam-
mkohh un. Nach vorübergehenden Nachlassen hat sich der Artillerie-
achGe- tmpf bei Tagesanbruch wieder verstärkt.
Steinl Auch in allen Teilen der Bergfront war der Einsatz der

hts dkirtillerien größer als in den letzten Tagen.
>F Auf dem rechten Maasufer brachen bewährte Kampftruppen

iich wirksamer Feuervorbercitung in die feindlichen Stellungen
ordwestlich von Bezonvaux ein . Die in etwa 1200 Meter Breite
loderten Gräben wurden gegen vier bis in die Nacht wieder-
olte Angriffe starker französischer Kräfte gehalten . Mehr als
00 Gefangene sind eingebracht worden . Der Feind ha : schwere
lltige Verluste erlitten.

Bei den anderen Armeen riefen eigene und feindliche Er-
mdungsvorstöße mehrfach lebhafte Artillerietätigkeit hervor.

Auf dem
rbraul östlichen Kriegsschauplatz.
solche nb an der

de mö mazedonischen Front
me größeren Kampfhandlungen.

Italienische Front.
Udine ist von den verbündeten Truppen der 14 , Armee ge-

a Bekommen . Der bisherige Sitz der Obersten Heeresleitung ist da¬
nk am 6 . Tage der erfolgreichen Operationen in unsere Hand

ng du tsallen.

i Unaufhaltsam,keine Anstrengungen achtend,drängen unsereoisionen in der Ebene dem Laus des Tagliamentos zu.
An den wenigen Uebergängen des durch Regengüsse hochan-

chwollenen Flusses staut sich der Rückzug des geschlagenen
eilungSchmdlichenHeeres.
zsstella Die aus Kärnten vorgeheuden Truppen haben auf der ganzen

ront venizianischen Boden betreten und sind im Borwärtsdrän-
Melde- n gegen den Oberlauf des TagliamemoS.

Liefers Der Erste Generalquartiermeister : Ludendorff.

,l\n ny WB . Grotzes Hauptquartier , 31 . Okt . ( Amtlich)
tr ichee Westlicher Krieg - schauplatz.
a eine« Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht
^nnenen In der Mitte der flandrischen Schlachtfront spielte « sich

folterte Kämpfe ab.
“7 . im Dem morgens über die lange Front vom Houthoulster -Wald
ptT .« oS 18 zum Kanal ComineS -Ypern ausgedehnten Trommelfeuer folgten

igfüber starke englische Angriffe zwischen den von RoulerS über
Rptriebl Mgemark und Zonnebeeke nach Ypern führenden Bahnen

' °° Die Wucht des feindlichen Stoßes richtete sich gegen den
Passchendacle , der vorübergehend verloren ging . In unge-

afsckirW'uem Angriff sturmbewährter Regimenter unter zusammenge-
a ülleAer Artilleriewirkung wurde das Dorf wieder genommen und
'" MMen später neu einsetzende Altgriffe der Engländer in zähen,
t? ' ieteiiP zur Dunkelheit währenden Kämpfen voll gehalten.

Unsere seitlich des Dorfes kämpfende Infanterie und die
l faßen "npferprobten Maschinengeivehrscharfschützen schlugen die sich
Verteil' » Laufe der Tages mehrfach wiederholenden feindlichen Angriffe

' unerbitterlichem AuSharren in dem durchwühlten und ver-
lammten Trichterfeld erfolgreich zurück und nahmen zeitweilig

B - härenen Boden in kraftvollen Gegenstößen dem Feind wieder

Neben den Hauptangriffen nordöstlich von Ypern suchten
. . ' Engländer auch beiderseits der Straße Menin -Ypern auf

hkluvelt vorzudringen . In unserem gutliegenden Artilleriefeuer
erE »nen nur schwache Teile des Gegners zum Vorgehen . Sie
zes vo" v ocn  durch Infanterie - und Maschinengewehrfeuer zurückge-
Korp̂ lieben.

oM> Die an dem gestrigen Tage beteiligten Truppen der vierten

Armee haben in vortrefflichem Zusammenwirken aller Waffen
einen neuen Erfolg errungen.

Die Engländer haben , ohne Vorteil zu gewinnen , erneut
schwere blutige Verluste davongetragen.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Am Oise -Aisne -Kanal und an der Bergfront des Chemin

des Dames verstärkte sich der Artilleriekampf gestern erheblich.
Die französische Infanterie blieb untätig.

Auf dem O >>ufer der Maas hielt unser Vernichtungsfeuer
im Chaume -Wald sich vorbereitende Angriffe der Franzosen nieder.

Auf dem
östliche« Kriegsschauplatz.

und an der
maredouische« Front.

ist die Lage unverändert.
Italienischer Kriegsschauplatz.

Die Bewegungen der aus den Kärntner Bergen vordringenden
Truppen der 14 . und der Jsonzo -Armeen nehmen den von der
Führung beabsichtigten Lauf

Der Erste Generalquartiermeister : Ludendorff.

60000 Italiener ftccditni Sie Waffen.
Kerli«, 1. Nov. (Amtlich.) Seine Majestät der Kaiser

haben für den 1 November für Preußen und Elsaß -Lothringen
Beflaggen und Salutschießen befohlen.

Bei der Verfolgung in der friaulischen Ebene haben gestern
hart östlich des unteren Tagliamento 60 OOO Italiener mit meh¬
rehren 100 Geschützen die Waffen gestreckt. Das bisherige Er¬
gebnis der 12 . Jsonzoschlacht ist damit auf üker 180 000 Ge
faugeur »ud mehr «l» 1500 Geschütze gestiegen.
Die italienische 3. und 3. Armee haken ei«e schwere
Niederlage erlitte«

Der erste Generalquartiermeister : Ludendorff.
Da» italienische Isonzoheer i« wilder Flucht.
WTB . Aerlin , 30 . Okt . Das geschlagene italienische Jsonzo-

Heer ^ wälzt sich mit wilder Flucht auf allen Straßen dem Sumpf¬
gebiet deS Tagliamento zu . Der Rückzug wird erschwert durch
den Strom der Flüchtigen Zivilbevölkerung die mit vollem Ent¬
setzen westwärts zieht und mit Hab und Gut die durch den Gewitter¬
regen aufgeweichten Landstraßen bedeckt. Bereits drängt sich an
den wenigen Uebergängen über den verästelten Fluß der Strom
flüchtiger Heeresteile und Landeseinwohner zusammen . Die
nichtige Stadt Udine , der bisherige Zentralpunkt der italienischen
Heeresleitung und der Versorgung der Jsonzo -Armee , liegt schon
bald im Rücken der siegreichen und ungestüm vorgehenden Ver¬
bündeten . Auch an der Kärntner Front gibt der Feind dem
konzentrischen Druck nach und weicht in der Richtung auf den
Oberlauf des Tagliamento , von unseren Divisionen verfolgt . —
Die italienische Presse sucht weiterhin dem Volke die Katastrophe
zu verheimlichen und spricht von kleinen Vorteilen der Verbünde¬
ten , die in keiner Weise die starke italienische Verteidigung er¬
schüttert hätten.

Minrenz«, Uenedig ««d Trevisa geräumt
Derli« . 31. Okt. (zb., Dem ,,B. L. A." zufolge wurden

Vincenza , Venedig und Treviso geräumt.
Der günstige Fortgang der Operationen.

Br . Kerlitt , 30 . Okt . Don den österreichischen Front drahtet
Hans Georgy der „Nat .-Ztg ." Ein hoher k. u. k. Offizier sagte mir,
es istein zwe tes Gorlice nur nehmen die Operationen einen rascheren
Verlauf . Tatsächlich ist auch im Südwesten der Durchbruch im
Frontknie erfolgt . Unaufhaltsam äußert sich die Wirkung auf
beiden Flügeln . Heute am 6. Offensiotag , befindet sich auch der
nach Westen streichende Frontarm , der Ostteil der Kärtner Front,
im Zustande der Abbrökelung , so daß die Niederlage sich auf den
Haupteil der feindlichen Armee erstreckt . Ein großer Teil unserer
Truppen steht bereits in der Ebene von Gemona , jenseits der
Reichsgrenze , und hat somit die noch am Westrand der Karsthoch --
flächc stehenden feindlichen Truppen überflügelt . Von besonderer
Bedeutung ist die Eroberung von Udine durch die verbündeten
Truppen , wodurch für die Italiener die bequeme Bahuverbindung
von -Eemona über Udine nach San Gcorqio und Nogaro ver¬
loren geht . Im Gebiet der Abhänge der Julischen Alpen nord¬
westlich von Cividale vermögen die Italiener gegenüber unseren
vorhandenen Truppen sich nicht zu halten und zu ziehen sich in
verschiedene schon im Frieden mit großen Kosten errichtete Be¬
festigungen zurück . Die zuletzt erwähnten Kämpfe fanden auf
italienischem Boden statt , und schon heute sind wir im Besitz eines
feindlichen Raums der größer ist als die Gesamtheit der von den
Italienern im dritten Halbjahr an der Jsonzoschlacht eroberten
und besetzten Gebiete . Die Operationen sind im ständigen Fluß
und nehmen namentlich am Ostrand der Kärntner Front , die für
den Feind unhaltbar geworden ist, den günstigsten Fortgang.

Gi« »euer Friede«»schritt de« Papste».
Költt . 29 . Oktober . Die „Kölnische Zeitung " berichtet : Papst

Benedikt empfing bekanntlich in den letzten Tagen eine Anzahl
französischer Bischöfe , darunter die von Lyon , Bordeaux , Chart¬
res und Orleans , nicht aber den Kriegshetzer Anette , die ihn in
seinen Bestrebungen zur Herbeiführung des Friedens unterstützen,
zu längeren Beratungen einer neuen Friedensaufrufes anzu sehen



den der Papst mit Hilfe der internationalen Episkopates ergehen
lassen will.
. Für de« Friede« .

Am Freitag fand in Petersburg auf dem NewSki Prospekt
eine Kundgebung für den Frieden statt.

Deutsches Reich.
Draht««- des Kaisers an de« chrlßtlich-«atia«ale»

Arbeiterkongreh.
Berlin , 30. Okt. Kaiser Wilhelm hat an den deutschen

Arbeiterkongreß nachstehender Telegramm gerichtet : „Meinen herz¬
lichen Dank für den Huldigungsgruß der in der Reichshauptstadt
versammelten Kongresses der christlichen nationalen Arbeiter . In
treuer Kameradschaft steht die Heimatarmee unseren auf allen
Fronten siegreichen Heeren mit unermüdlicher Arbeit zur Seite.
DaS Bewußtsein , daß nur ein glücklicher Aukgang unseres Da¬
seinskampfes der deutschen Arbeiterschaft eine ersprießliche Zu¬
kunft sichert, wird den Siegeswillen und die zKraft zur Ueber-
windung in schwerer Zeit auch fernerhin stärken . Mein Ver¬
trauen in den gesunden Sinn und die Vaterlandsliebe der deut¬
schen Arbeiter kann nicht erschüttert werden ."
Der erste Arbeitervertreter im prerrtzischen Herrenhaus.

Krrli « , 29 . Okt. Der Vorsitzende des christlichnationalen
ArbeiterkongresseS (der in dieser Tage in Berlin tagte , Schrift !.)
Stegerwald (Berlin ) , wurde auf Lebzeiten in das Herrenhaus
berufen. f tv  neue Reichskanzler.erliner Telegramm der „Fr . Ztg ." nimmt
man gegenwärtig in politischen Kreisen als wahrscheinlich an,
daß Graf Hertling Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident
uüd wie jelrer Reichskanzler auch preußischer Minister des Aus¬
wärtigen wird und daß als Vizepräsident des preußischen Staats¬
ministeriums und wahrscheinlich auch, als Vizekanzler ein natio¬
nalliberaler Parlamentarier in Betracht kommt. Die letzte Ent¬
scheidung sei zur Stunde (Mittwoch Abend) noch nicht gefallen.

A«S dem Kreise Westerbur- .
Mesterstnr - . den 2. Nov . 1917.

Heh » « g der Persorreroüge . Infolge des starken Kohlen¬
mangels und der Knappheit an Gummiheizschläuchen wird es sich
während der bevorstehenden Wintermonate nicht immer ermög¬
lichen lassen, alle Personenzüge ordnungsmäßig heizen zu können.
In erster Linie muß aber für eine ordnungsmäßige Heizung der
Fernzüge Sorge getragen werden . Die Eisenbahndirektion
ist deshalb notgedrungen zu der Maßnahme veranlaßt , die Per¬
sonenzüge des Nahverkehrs wie auch die des größten Teils der
Nebenbahnstrecken des Bezirks Frankfurt (Main ) von einer Be¬
heizung gänzlich auszuschließen . Den Reisenden wird derhalb
anempfohlen , sich durch Mitnahme von Winterschutzkleidern,
Decken und dergleichen vor Kälte zu schützen. Es darf angenommen
werden , daß die Fahrgäste den obwaltenden Umständen volles
Verständnis entgegen bringen . Beschwerden über mangelhaftes
Heizen der Züge werden im Allgemeinen keine Berücksichtigung
finden können.

Die Handelskammer- m Limburg (Lahn) weist unter
Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Reichskommissars für
die Kohlenverteilung darauf hin, daß Karten für die vorgeschrie¬
bene Meldung der Kohlenverbrauches (monatlicher Verbrauch
wenigstens 10 Tonnen ) gegen eine Gebühr von 16 Pfg . von ihrer
Geschäftsstelle : Josefstr . 7 bezogen werden können . Die Meldung
ist in der Zeit vom 1. bis 5 . November 1917 zu erstatten.

Obeicharrfe « , 24 . Okt. Am 24. Oktober 1917 waren 25
Jahr « verflossen, feit der Arbeiter Joses Meurer in die Dienste
der Odenwälder Hardstein -Jndustrie fA.-G. Betrieb Steinefrenz
eingetreten . Aus diesem Anläße versammelten sich die Beamten
und Arbeiter zu einer schlichten Feier.

Herr Director Klefenz aus Darmstadt begrüßte den Jubilar
und rühmte dessen allzeit bewiesene Arbeitsfreudigkeit , Zuver-
lätzigkeit und Pflichttreue . Im Namen der Firma überreichte er
ihm dann ein größeres Geldgeschenk; ebenso überreichte er ihm
das seitens des Verbandes Südwestdeutscher Industrieller in
Mannheim verliehene Ehren -Diplom und die silberne Ehren -Me-
daille . Herr Bürgermeister Hannappel aus Obererbach teilte hierauf
mit , daß dem Jubilar das „Kriegsverdienstkreuz " verliehen wurde
und heftete diese Auszeihnung an dessen Brust . In seinem Schluß¬
wort ermahnte Herr Director Klefenz dann die gesamte Arbeiter¬
schaft gleiche Pflichttreue zu beweisen und insder jetzigen schweren
Zeit fest zusammenzustehen und durchzuhalten bis ein jsiegreicher
und ehrenvoller Friede erkämpft sei. Mit einem dreimaligen Hoch
schloß die eindrucksvolle Feier . Dem Betriebsleiter der Firma
Herrn Julius Jserloh wurde ebenfallr das „Kriegverdienstkreuz"
verliehen.

JU «« »r » fe, 30. Okt. Dem Landsturmmann Wilhelm Mack,
Sohn des Landwirts K. Mack-Blank von Rennerod wurde für
tapferes Verhalten , bei einem Strumangriff in Galizien die hessische
Taferkeits -Medaille verliehen . M . ist auch Inhaber des Eisernen
Kreuzes zweiter Klasse. __ _

Bekanntmachung.
Durch überfliegende Deutsche Flieger ist die Beobachtung ge¬

macht worden , daß die Anordnung vom 11. September d. Js.

betrifft Derdunkelungrmaßnahmen nicht von allen Wohnung
hadern befolgt wird , so daß das Licht oft noch recht grell
außen zu sehen und von einer Verdunkelung nichts zu merkeix
Die Einwohnerschaft wird deshalb nochmals ersucht, alle Jnnenb
leuchtungen ordnungsmäßig «sts« stle« ste« ! Er muß dies du,
dunkle Vorhänge , Rolläden oder dunklen Anstrich geschehenl $
fernerer Nichtbefolgung der Anordnung muß gegen die säumig
Wohnungsinhaber mit Strafen eingeschritten werden.

Westerburg, den 1. November 1917.
Die Polizeiverwaltung: Kappel.
tvkarmtmachimg

Morgen Sonnabend vorm , werden dir Brotkarten für \
nächsten vier Wochen ausgegeben.

Mesterlmrg, den 1. November 1917.Der Ma aistrat. Kappel.

Bekanntmachung.
eil p:
tll

«■

In den nächsten Tagen erhalten die Kartoffelerzeuger
schriftliche Benachrichtigung über die von ihnen noch abzugebei
Kartoffelmenge . Es wird bemerkt; daß die auf dem Schreib!
angegebene Menge unbedingt geliefert werden muß , da bei
Berechnung alle zulässigen Abzüge in Ansatz gebracht sind
jeder das angegebene Quantum gut liefern kann I Sollte Widere
warten doch ein Kartoffelanbauer glauben , er sei zu hoch ei
schätzt, so hat er sich am Montag » ste» 8 . st«. Mt «, auf
Bürgermeisteramt zu melden.

Mesterbrrrg, den2. November 1917. >
Der Magistrat.
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Die hiesigen Gastwirte werden erneut darauf aufmerks« ^
gemacht, daß nach der Bekanntmachung des BundeSrats vom 1i zu Di
Dezember 1916  in Verbindung mit der Anordnung des Hm
Regierungspräsidenten in Wiesbaden » die Lokale um 11 ,
abends geschlossen sein müssen. Gäste, die sich weigern , das Li
um 11 Uhr zu verlassen, sind ebenfalls strafbar . Es we,
in nächster Zeit Revisionen ftattfinben und wird gegen etwaq
Schuldige strafrechtlich eingeschritten werden müssen. Wei!«
werden die Gewerbetreibenden erneut daran erinnert , daß d
Beleuchtung der Lokale auf das unbedingt erforderliche Mi

7. S
csch3 M

einzuschränken ist. Alle Äußenbeleuchtungen sind gänzlich v« «rug §r
boten.

Mesterb«rg, den 1. November 1817.
Die Polixeiverwaltung ♦

_ Kappel._
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Zahnpraxis in Hadamar
Borngtsse 30

Dentist K . Hneupper.
ichmerzloses Zahnziehen Behandlung Plombieren.
Künstliche Zähne mit und ohne Gaumenplatte.

(La. Friedensqualität ) .
Sprechstunden Werktags v . 9— 12 und 2— 6 TJhr

Sonntags v. 9 —2 Uhr_ _

Ueberlioger Lose
ä M. 8,50. — 6269 Geldgew-
Ziehung 20. u. 21. November
Hw* f- 60000 20000gewinn

10000 Mk. bares Geld.
Berliner Rote Kreuz
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ä Mk . 8,60 Geldgewinne 17851

6.—11. Dezember
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faupt-„10000050000

30000 Mk. bares .Geld.
Porto 15 Pfg ., jede Liste 20 Sfg

▼ersendet Glocks -Kollekte
Heinr. Dcecke, Kreuznach.
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